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4. die Verleihung der Doktorgrades und über die Habilita
tion,

5. die Einsetzung der Berufungskommission und die Stel
lungnahme zu Berufungsvorschlägen für Hochschulleh
rer,

6. die Ordnung des Fachbereiches.

(3) Dem Fachbereichsrat gehören in der Regel an
— der Vorsitzende des Fachbereichsrates,
— bis zu 16 Vertreter der Mitgliedergruppen, von denen die 

Mehrheit der Gruppe der Hochschullehrer angehören muß,
— der Vertreter des Studentenrates der Fachschaft.

(4) Die nicht dem Fachbereichsrat angehörenden hauptbe
ruflichen Hochschullehrer des Fachbereiches sind berechtigt, 
an Entscheidungen über Berufungsvorschläge, über die Durch
führung von Habilitationen und über Vorschläge zu Promo
tionsordnungen stimmberechtigt mitzuwirken.

(5) Der Fachbereichsrat kann zur Vorbereitung seiner Be
schlüsse Ausschüsse bilden. Näheres regelt die Grundordnung 
bzw. Fachbereichsordnung.

§ 107

Leiter des Fachbereiches

(1) Der Leiter des Fachbereiches und sein(e) Stellvertreter 
werden vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der Professoren 
des Fachbereiches mit der Mehrheit der Stimmen der anwe
senden Stimmberechtigten für die Dauer von 3 Jahren ge
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Grundordnung der Hoch
schulen kann vorsehen, daß der Leiter des Fachbereiches die 
Amtsbezeichnung Dekan trägt.

(2) Der Leiter vertritt den Fachbereich und führt dessen Ge
schäfte in eigener Zuständigkeit. Er hat darauf hinzuwirken, 
daß die Mitglieder des Fachbereiches ihre dienstlichen Aufga
ben, insbesondere die Lehr- und Prüfungsverpflichtungen, 
ordnungsgemäß erfüllen. Er entscheidet über die Personal- 
und Verwaltungsang'elegenheiten des Fachbereiches, soweit 
diese nicht einer Einrichtung des Fachbereiches mit eigener 
Leitung zugewiesen sind. In diesem Sinne ist er weisungsbe
rechtigt.

(3) Der Leiter des Fachbereiches ist Vorsitzender des Fach
bereichsrates. Er bereitet die Beschlüsse des Fachbereichsrates 
vor und führt sie durch.

§ 108

Versammlung des Fachbereiches

(1) Die Versammlung des Fachbereiches ist die Zusammen
kunft der dem Fachbereich angehörenden Mitglieder und An
gehörigen der Hochschule zur Beratung der Aufgaben in 
Lehre und Forschung.

(2) Der Leiter des Fachbereiches beruft die Versammlung 
des Fachbereiches jährlich einmal ein und informiert über die 
Arbeit des Fachbereiches.

§ 109

Struktur des Fachbereiches

(1) -Innerhalb des Fachbereiches können Institute und Be
triebseinheiten (Einrichtungen des Fachbereiches) gebildet 
werden. Die Gründung, Teilung, Änderung oder Auflösung 
dieser Einrichtungen erfolgt auf Beschluß des Senats mit Zu
stimmung des zuständigen Ministers.

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen werden durch eine kol
legiale und befristete Leitung verwaltet, deren Vorsitz ein 
Hochschullehrer einnimmt. Näheres bestimmt der Fachbereich 
durch eine Ordnung, die der Zustimmung des Senats bedarf.

§ HO

Organe der Fakultät

(1) Hat der Fachbereich die Stellung einer Fakultät, so 
sind der Leiter des Fachbereiches und der Rat des Fachberei
ches zugleich Dekan und Rat der Fakultät.

(2) Bei gemeinsamen Fakultäten bilden die Vertreter der 
Gruppen der Hochschullehrer, der Studenten, der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und der sonstigen hauptberuflichen 
Mitarbeiter in den beteiligten Fachbereichsräten jeweils eine 
Versammlung und wählen ihre Mitglieder in diese Fakultät. 
Die Leiter der beteiligten Fachbereiche sind Mitglieder dieser 
Fakultät.

(3) Für die Zusammensetzung dieser Fakultät gilt § 106 
Abs. 3 und 4 entsprechend.

(4) Diese Fakultät wählt aus dem Kreis der ihr angehören
den hauptberuflichen Professoren einen Vorsitzenden und ein 
bis zwei Stellvertreter für eine Amtszeit von 3 Jahren. Der 
Vorsitzende trägt die Amtsbezeichnung Dekan.

13. Abschnitt

Medizinische tlniversitätseinrichtungen 
und Medizinische Akademien

§ 111

Stellung, Aufgaben und Struktur

(1) Die medizinischen Fachbereiche/medizinischen Fakultä
ten der Upiversitäten und die Medizinischen Akademien sind 
Hochschul- und Gesundheitseinrichtungen. Für sie gelten die 
Vorschriften dieser Verordnung. Die Rahmenkrankenhaus
ordnung ist sinngemäß unter Beachtung der Einheit von 
Lehre, Forschung und medizinischer Betreuung anzuwenden.

(2) . Die medizinischen Universitätseinrichtungen und die 
Medizinischen Akademien gliedern sich in wissenschaftliche, 
betriebstechnische und -wirtschaftliche und soziale Einrich
tungen. Die wissenschaftlichen Einrichtungen sind Institute, 
Kliniken, Polikliniken, selbständige Abteilungen und die Uni- 
versitäts-/Akademieapotheken.

(3) Wissenschaftliche Einrichtungen können zu Universi- 
täts-/Akademie-Kliniken, Zentren oder anderen Funktionsbe
reichen zusammengelegt werden. Errichtung, Änderung, Zu
sammenlegung oder Auflösung wissenschaftlicher Einrichtun
gen entsprechend Absatz 2 bedürfen der Zustimmung des für 
die Hochschule zuständigen Ministers.

(4) Für Spezialbereiche der Medizin, die eine besondere or
ganisatorische Verantwortung erfordern, können selbständige 
Funktionsbereiche gegründet werden.

(5) An medizinischen Hochschuleinrichtungen können Bil
dungseinrichtungen für mittlere Berufe des Gesundheitswe
sens (Medizinische Fachschulen) bestehen.

§ 112

Leitung der medizinischen Betreuung

(1) Unbeschadet der Vorschriften über die Organisation und 
Leitung der Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufgaben 
der medizinischen Betreuung an medizinischen Universitäts
einrichtungen und Medizinischen Akademien eine Geschäfts
führende Leitung gebildet.
Ihr gehören an:

1. der Ärztliche Direktor als Vorsitzender
2. der Rektor der Medizinischen Akademie/der Dekan/Lei- 

ter des bzw. der Fachbereiche(s), die sich vertreten las
sen können

3. der Kanzler der Medizinischen Akademie/Verwaltungs- 
direktor des medizinischen Fachbereiches der Universität

4. der Direktor des Pflegedienstes.
Darüber hinaus können der Geschäftsführenden Leitung an
gehören:
— bis zu 2 stellvertretende Ärztliche Direktoren, von denen 

einer für die Stomatologie zuständig sein sollte,
— der für die Betriebstechnik zuständige Leiter.

(2) Die Geschäftsführende Leitung ist für die in der Rah
menkrankenhausordnung bestimmten Aufgaben der medizini-


